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Prüfungsbereitschaft 

Martin Richter 

[s. a.: Auskunftsrechte des Prüfers; Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung; Internatio
nal Standards on Auditing (ISA); Prüfungs
planung.] 

I. Begriff der Prüfungsbereitschaft; II. Ziel und Be
deutung der Prüfungsbereitschaft; III. Maßnahmen 
zur Herstellung, Sicherung und Förderung der Prü
fungsbereitschaft. 

I. Begriff der Prüfungsbereitschaft 

Der Begriff Prüfungsbereitschaft wird üblicherweise 
auf das zu prüfende Unternehmen bezogen. Die Prü
fungsbereitschaft des Prüfers wird durch seine -> 
Prüfungsplanung sichergestellt. Ein Unternehmen 
bzw. Unternehmensbereich kann als prüfungsbereit 
bezeichnet werden, wenn alle Vorbereitungen in 
sachlicher, personeller und psychologischer Hinsicht 
für eine Prüfung ohne vermeidbare Verzögerung ge
troffen sind. Prüfungsbereitschaft ist ein gradueller 
Sachverhalt. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Prüfer und Unternehmen, sie zu gewährleisten. Theo
retischer Hintergrund für die nachfolgenden Erläute
rungen und Empfehlungen ist die Konzeptionalisie-
rung von Prüfungsprozessen als Problemhandha-
bungs-, Interaktions- und Konflikthandhabungspro-
zess (Richter 1999). 

1. Sachliche Vorbereitung 

Die Prüfungsobjekte müssen sich in einem prüffähi
gen Zustand befinden, z. B. müssen bei einer Auf
wandsprüfung im Rahmen einer Abschlussprüfung 
die Geschäftsvorfälle für den fraglichen Zeitraum 
auf den Konten verbucht und die Belege ordnungsge
mäß abgelegt sein. Zur sachlichen Vorbereitung ge
hört weiterhin, dass die für die einzelnen Prüfungs
handlungen erforderlichen schriftlichen Unterlagen, 
technischen Hilfsmittel und Arbeitsräume rechtzeitig 
und in einer für die Prüfung zweckdienlichen Form 
bereitstehen. 

a) Schriftliche Unterlagen, Nachweise 
und Zusammenstellungen 

Hierzu gehören z.B. Konten, Belege, Verträge, 
Schriftverkehr, Richtlinien, Sitzungsprotokolle, Gut
achten, Aufstellungen, Grundbuchauszüge. Welche 
Unterlagen im einzelnen erforderlich sind, hängt vor 
allem von der Prüfungsart und den Verhältnissen im 
zu prüfenden Unternehmen ab (zu den Unterlagen für 
eine Abschlussprüfung vgl. z. B. IDW1996). 

b) Technische Hilfsmittel 

Wichtige Beispiele sind der Zugang zur Datenverar
beitung des Unternehmens und zum Internet/Intranet 
(einschließlich der Zugangssoftware), Drucker, Foto
kopiergerät und ein Lesegerät bei Mikroverfilmung. 

c) Arbeitsräume für die Prüfer 

Die Arbeitsräume sollten ein ungestörtes Arbeiten 
und ein vertrauliches Gespräch ermöglichen, mög
lichst in der Nähe des Ortes liegen, an dem die Prü
fungshandlungen vorzunehmen sind, und über Tele
fon und abschließbare Schränke verfügen. 

2. Personelle Vorbereitung 

Die personelle Vorbereitung erfordert in erster Linie, 
dass neben den offiziell benannten Auskunftsperso
nen auch alle anderen Mitarbeiter, die Detailaus
künfte geben können, zu Auskünften zur Verfügung 
stehen (-> Auskunftsrechte des Prüfers). Darüber 
hinaus müssen die Mitarbeiter, die an Prüfungshand
lungen, z.B. an Bestandsaufnahmen oder einer Be
triebsbesichtigung, teilnehmen sollen, zu den verein
barten Terminen anwesend sein (Denck 1941). 

Zusätzlich lässt sich eine Prüfung erleichtern, wenn 
zeitintensive Arbeiten mit einem geringen Entschei
dungsspielraum wie die Anfertigung von Aufstellun
gen vom Unternehmen übernommen werden, so dass 
sich der Prüfer auf die Nachprüfung beschränken 
kann (Richter 1982). Ihre Grenze finden diese Unter
stützungsleistungen in der -» Eigenverantwortlich
keit des Prüfers. 
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3. Psychologische Vorbereitung 
Die innere Bereitschaft der Mitarbeiter des Unterneh
mens zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem 
Prüfer kann für einen planmäßigen Prüfungsablauf 
ebenso wichtig sein wie die sachliche Prüfungsbereit
schaft {Kardach 1937). Die Mitarbeiter sollten die 
Prüfung nicht als überflüssige Belastung empfinden. 
Sie sollten sie stattdessen zumindest als notwendig 
akzeptieren. Sie sollten im Prüfer nicht den Detektiv, 
Besserwisser oder Abhakspezialisten sehen, sondern 
ihn als Person anerkennen, der sie in ihrer Arbeit un
terstützen will und für das Unternehmen von Nutzen 
ist. 

IL Ziel und Bedeutung der Prüfungsbereit
schaft 

Ziel der Prüfungsbereitschaft des Unternehmens ist 
ein planmäßiger und wirtschaftlicher Prüfungsab
lauf. Unzulängliche Prüfungsbereitschaft ist, wie die 
Erfahrungen in der Praxis immer wieder zeigen, eine 
wesentliche Ursache für Mängel in der Prüfungs
durchführung und unzutreffende Prüfungsergebnis
se. Als weitere Nachteile sind zu nennen: 

1) Höhere Prüfungskosten. Prüffelder werden 
nicht in der sachlogisch notwendigen Reihenfolge ge
prüft oder Prüfungshandlungen müssen unterbro
chen und andere Arbeiten vorgezogen werden oder 
die Prüfer müssen sich fehlende Unterlagen und Auf
stellungen selbst besorgen oder anfertigen (Selchert 
1996). Gegebenenfalls müssen auch zeitaufwendige
re Prüfungsmethoden verwandt bzw. der Stichpro
benumfang erweitert werden. Dadurch erhöhen sich 
sowohl die Kosten für den Prüfer als auch die Kosten, 
die unmittelbar beim Unternehmen als Zeitaufwand 
der Mitarbeiter für Unterstützungsleistungen anfal
len (Richter 1982). 

2) Behinderung des normalen Geschäftsablaufs im 
Unternehmen. Vor allem die zeitliche Belastung der 
leitenden Angestellten nimmt mehr als nötig zu. 

3) Erhöhter Zeitdruck. Mit dem Zeitdruck wächst 
das Risiko, dass die Prüfungsintensität reduziert 
wird, um die Termine und Kosten zu halten. Unange
messener Zeitdruck war, wie sich in verschiedenen 
empirischen Untersuchungen gezeigt hat, eine we
sentliche Ursache für eine unzureichende Prüfungs
qualität und für unzutreffende Prüfungsurteile (Com
mission on Auditor's Responsibilities 1978; McDa-
niel 1990; Dalton/Kelley 1997; Houston 1999). 

4) Belastung des Prüfungsklimas. Bei einem wenig 
harmonischen Prüfungsklima werden Konflikte 
wahrscheinlicher. Für das Unternehmen verringern 
sich die Chancen auf Kompromisse bei strittigen Prü
fungsfeststellungen. Das Image des Prüfers leidet. Für 
den (freiberuflichen) Prüfer nimmt zudem das Ab
satzpotenzial ab, weil sich die Widerstände gegen 
seine Prüfungen oder gegen Prüfungen generell ver

stärken und sie die Bereitschaft verringern, Prüfun
gen zu veranlassen (Richter 1978). 

Aus diesen Gründen sind Maßnahmen zur Siche
rung und Förderung der Prüfungsbereitschaft des Un
ternehmens im beiderseitigen Interesse. 

Bei steuerlichen Betriebsprüfungen (-> Außenprü
fung, steuerliche) ist der Nutzen der Prüfungsbereit
schaft des Unternehmens besonders offensichtlich 
(Loepelmann 1957; Geschwandtner 1979). Gemäß 
§ 200 AO trifft den Steuerpflichtigen eine aktive Mit-
wirkungspflicht. Verletzt er diese, können nach den 
Umständen des Einzelfalls Zwangsmittel (§ 328 AO) 
oder eine Schätzung (§ 162 AO) in Betracht kom
men. Bei Abschlussprüfungen ergibt sich die Mitwir
kungspflicht aus § 320 HGB und aus Ziff. 3 der All
gemeinen Auftragsbedingungen für WP und WPG 
(Stand 01.01.1999). Die möglichen Sanktionen, 
nämlich Information des Aufsichtsrats, Anordnung 
von Zwangsgeldern (§ 335 I HGB) oder Hinweis 
im -» Prüfungsbericht bzw. im -> Bestätigungsver
merk, greifen aber auch bei dieser Prüfung erst in 
schwerwiegenden Fällen. 

Trotz der offenkundigen Vorteile dürfte die Prü
fungsbereitschaft häufig verbesserungsbedürftig sein. 
Darauf deuten singulare Beobachtungen hin. Reprä
sentative empirische Untersuchungen liegen jedoch 
noch nicht vor. 

III. Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung 
und Förderung der Prüfungsbereitschaft 

Bei der Herstellung der Prüfungsbereitschaft handelt 
es sich „um einen laufenden Abstimmungsprozess 
zwischen dem Prüfungsorgan und dem zu prüfenden 
Unternehmen." (v. Wysocki 1988, S.259). Dabei 
geht die Initiative in aller Regel vom Prüfer aus. Die
ser spezifiziert seine Anforderungen an die Vorberei
tungen des Unternehmens einschließlich der Zeit
punkte, bis zu denen seine Informationswünsche er
füllt sein sollten. Voraussetzung dafür ist eine zwar 
noch vorläufige, aber bereits hinreichend detaillierte 
sachliche, zeitliche und personelle -* Prüfungspla
nung. 

In einem zweiten Schritt stimmt sich der Prüfer mit 
dem Unternehmen ab. Begründeten Einwendungen 
insbes. gegen den Umfang und die Form von Zusam
menstellungen und den Zeitplan wird sich der Prüfer 
schwerlich verschließen können, zumal wenn sie mit 
den Prüfungszielen und mit der Gesamtplanung des 
Prüfungsorgans vereinbar sind. In diesem Stadium 
sollte auch gemeinsam überlegt werden, inwieweit 
durch die Zeitplanungen des Prüfers die personelle 
Prüfungsbereitschaft in Frage gestellt ist. 

Weil der zu erwartende Grad der Prüfungsbereit
schaft auf die Prüfungsplanung des WP zurückwirkt, 
verpflichten die -» Grundsätze ordnungsmäßiger Ab
schlussprüfung den WP zu einer solchen Abstim-
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mung (IDW PS 240; HFA 1989; IDW/WPK 1995). 
Die bloße Zusendung einer Liste mit den bereitzustel
lenden Unterlagen, wie sie verschiedentlich noch in 
der Literatur und Prüfungspraxis als ausreichend er
achtet wird, genügt nicht. In den -> International 
Standards on Auditing (ISA) fehlt ein expliziter Hin
weis auf die Herstellung der Prüfungsbereitschaft 
(ISA 300; International Federation of Accountants 
(IFAC) 1999). 

Ziel der Abstimmung ist ein gemeinsam akzeptier
ter verbindlicher Bereitstellungsplan. Es hat sich als 
zweckmäßig erwiesen, diesen Plan schriftlich zu fi
xieren, ihn nach Prüffeldern zu gliedern und zur Fort
schrittskontrolle zu verwenden, d. h. die Termine zu 
vermerken, zu denen die Unterlagen usw. verfügbar 
waren. Der Prüfer gewinnt dadurch zugleich einen 
Nachweis in den Fällen, in denen mangelnde Prü
fungsbereitschaft zu Terminverschiebungen und hö
heren Prüfungskosten geführt hat. Diese erste Ab
stimmung sollte rechtzeitig vor Prüfungsbeginn erfol
gen, wenn der Handlungsspielraum beider Seiten 
noch relativ groß ist und die Prüfungsbereitschaft 
ohne Zeitdruck hergestellt werden kann. 

Bei Abschlussprüfungen, die in Vor- und Haupt
prüfung aufgegliedert werden (-> Zwischenprüfung), 
kann es sinnvoll sein, zuerst nur die Vorprüfung ab
zustimmen und zu einem späteren Zeitpunkt und un
ter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Vor
prüfung den Bereitstellungsplan für die Hauptprü
fung nachzuholen. 

Prüfungsbereitschaft muss nicht nur zu Beginn, 
sondern auch zu jedem Zeitpunkt während der Prü
fung gewährleistet sein. Weiterhin brauchen nicht alle 
Vorbereitungen zu Beginn einer Prüfung abgeschlos
sen zu sein; es genügt, wenn die Voraussetzungen je
weils bis zu dem in der Prüfung benötigten Zeitpunkt 
erfüllt sind. Prüfer und Unternehmen sollten sich des
halb auch während einer Prüfung laufend und mög
lichst frühzeitig verständigen, wenn das Unternehmen 
den Bereitstellungsplan nicht einhalten kann oder aus 
anderen Gründen anzupassen wünscht bzw. der Prü
fer seine Prüfungsplanung ändern muss. Zusätzlich 
sollte sich der Prüfer stets einige Tage vor dem Beginn 
eines neuen Prüffelds vergewissern, ob es zu dem vor
gesehenen Termin prüfungsbereit sein wird. 

Nach Abschluss der Prüfung sollten schließlich die 
beiderseitigen Erfahrungen besprochen werden, um 
sie für Folgeprüfungen nutzbar zu machen. Bei grö
ßeren Mängeln kommt auch ein Hinweis in der -> 
Schlussbesprechung oder im -> Management Letter 
in Betracht. 

Gezielte Maßnahmen zur Herstellung der Prü
fungsbereitschaft sind vor allem in zwei Fällen not
wendig: bei Erstprüfungen (-» Erstprüfung) und 
wenn wegen des gewünschten Endtermins der Prü
fung parallel zur Erstellung des Abschlusses geprüft 
werden muss. Ist ein Unternehmen mit den Anforde
rungen des neuen Prüfers noch nicht vertraut oder 
hat es überhaupt noch keine Erfahrungen mit Prü

fern, so ist der Abstimmungsprozess besonders zeit
aufwendig, aber um so notwendiger. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass der Zeitaufwand z. T. einmalig ist 
und sich bei Folgeprüfungen „amortisiert". Bei einge
spielten Prüfungen und einem gut organisierten 
Rechnungswesen genügt häufig eine Aktualisierung 
der früheren Absprachen. 

Bei Erstprüfungen ist auch die psychologische Vor
bereitung wichtig. Allerdings versprechen die mögli
chen vorbereitenden Maßnahmen, wie die Informa
tion des Unternehmens über den Zeitpunkt, den 
Zweck und die Aufgaben der Prüfung und über die 
Personen der Prüfer, sowie Erläuterungen des Prüfers, 
warum er bestimmte Hilfsmittel und Unterstützungs
leistungen benötigt und wie er vorgehen wird (Har-
dach 1937), nur begrenzten Erfolg. Nach den bishe
rigen empirischen Erkenntnissen wird das Image 
einer Prüfung entscheidend vom Prüfungsstil geprägt, 
d. h. vom Verhalten des Prüfers während der Prüfung, 
und zwar insbes. davon, ob und wie der Prüfer über 
Fehler berichtet. Von großem Einfluss scheint da
rüber hinaus zu sein, wie die Vorgesetzten auf mitge
teilte Fehler reagieren (Krapf 1987; Edmondson 
1996; Dyck 1997; Maier/v. Rosenstiel 1997). 

Gezielte Absprachen über die Prüfungsbereitschaft 
und Detailinformationen des Prüfers über seine Prü
fungsplanung haben jedoch zu unterbleiben, wenn 
der Überraschungseffekt für den Prüfungserfolg 
wichtig ist, wie z. B. bei der Kassenprüfung (-» Zah-
lungs- und Kontokorrentverkehr) und bei der -> De
potprüfung (v. Wysocki 1988). 
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